








Anlage zu Artikel III § 2 Abs.3 der Verordnung zur Änderung 
der Durchführungsverordnungen zum Landesplanungsgesetz 

P L A N Z E I C H E N V E R Z E I C H N I S  

1. WOWNSIEDLUNGSBEREICHE. gegliedert nach 

a) Bereichen mit hoher Siedlungsdichte (mindestens 90 Einwohner pro Hektar) 

b) Bereichen mi t  mittlerer Siedlungsdichte (zwischen 40 und 110 Einwohnern pro Hektar) 

C) Bereichen mit niedriger Siedlungsdichte (höchstens 50 Einwohner pro Hektar) 

2. GEWERBE- UND INDUSTRIEANSIEDLUNGSBEREICHE 
unter besonderer Darstellung der Bereiche für nicht oder 
nicht erheblich belästigende Betriebe und der Bereiche 
für standortgebundene Anlagen 

a) Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereiche 

b) Gewerbe- und lndustrieansiedlungsbereichefür nicht oder nicht erheblich 

beliktigende Betriebe 


C) Ber2iche für standortgebundene Anlagen 

3. AGRARBEREICHE 

5. WASSERWIRTSCHAFTLICHE BEREICHE unter besonderer 
Darstellung der Wasserflächen 

a) Wasserwirtschaftliche Bereiche 

b) Wasserf lächen 



6. ERHOLUNGSBEREICHE und Freizeit- und Erholungsschwerpunkte 

a) Erholungsbereiche 

b) Freizeit- und Erholungsschwerpunkte 

7. BEREICHE FÜR DIE ENTWICKLUNG DER LANDSCHAFT, 
gegliedert nach 

a) Bereichen für den Schutz der Landschaft 

b) Bereichen für eine besondere Pflege und Entwicklung der Landschaft 

8. BEREICHE FÜR DIE OBERIRDISCHE GEWINNUNG VON 
BODENSCHÄTZEN 

10. BEREICHE UND STANDORTE FÜR BESONDERE 
ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, gegliedert nach 

a) Bereichen für Einrichtungen des Hochschulwesens 

b) Zentralen Schulstandorten von regionaler Bedeutung 

C) Standorten für Einrichtungen des Krankenhauswesens von regionaler Bedeutung 

11. STANDORTE FÜR VERSORGUNGSANLAGEN UND FÜR 
ANLAGEN DER BEHANDLUNG ODER BESEITIGUNG 
VON ABWASSER SOWIE FÜR ABFALLBESEITIGUNGSANLAGEN 

a) Kernkraftwerk 


b) Elektrizitätswerk 


C) Umspannwerk 


d) Wasserwerk 




e) Kläranlage 


f)  Abfallbeseitigungsanlage 


12. VERKEHRSNETZ, gegliedert nach 

a) Straßen 

aa) Straßen für den großräumigen Verkehr 

bb) Straßen für den überregionalen Verkehr 

CC) Straßen für den regionalen Verkehr und regionale Erschließungsstraßen 

b) Schienenwegen 

aa) Eisenbahnstrecken vorwiegend für den großräumigen Schnellverkehr 
und den überregionalen Verkehr unter Angabe der Haltepunkte des Personenverkehrs 

bb) Eisenbahnstrecken vorwiegend für den regionalen Verkehr unter 
Angabe der Haltepunkte des Personenverkehrs 

cc) S-Bahnstrecken unter Angabe der Haltepunkte 

dd) Stadtbahnstrecken unter Angabe der Haltepunkte 

C) Wasserstraßen unter Angabe der Häfen 

13. STANDORTE FÜR FLUGPUTZEunter Angabe des 
Flugplatzgeländes und der Bereiche mit Planungsbeschränkungen 

a) Verkehrsflughäfen 

b) Regionalflughäfen 

C) Militärflugplätze 

d) Landeplätze 

e) Segelfluggelände 

f) Flugplatzgelände mi t  Startbahn 

g) Lärmschutzbereich nach Landesrecht unter Angabe der Schutuonen 



14. LEITUNGSBÄNDER einschließlich der Richtfunkstrecken 
der Deutschen Bundespost mit Richtfunkstellen 

a) Leitungsbänder 

Elektrizitätsfernleitung ab 110 K V  

Mineralölleitung 

Produktenfernleitung 

Gasfernleitung 


Wasserfernleitung 


b) Richtfunkstrecken der Deutschen Bundespost mit Richtfunkstellen 

15. BEREICHE FÜR BESONDERE ÖFFENTLICHE ZWECKE 

H W H  Bundesgrenze 

. . H .  Landesgrenze 

Regierungsbezirksgrenze 

Kreisgrenze 

Gemeindegrenze 
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